
  

 

Einleitung 
der Umlegung „Südlich Hofstetter Straße V“ 

Gemarkung Kleinwallstadt, Markt Kleinwallstadt 

 

Bekanntmachung 
des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Aschaffenburg 

vom 4. Juni 2020 
 

Gemäß § 50 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 

September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der jeweils geltenden Fassung, wird der vom Amt für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung Aschaffenburg, Stengerstraße 2, 63741 

Aschaffenburg, am 26. Mai 2020 gefasste Umlegungsbeschluss wie folgt bekannt gemacht: 

 

Umlegungsbeschluss 
 

Aufgrund der Anordnung der Umlegung durch Beschluss des Marktgemeinderates 

Kleinwallstadt vom 27. Januar 2020 und der Übertragung der Befugnis zur Durchführung der 

Umlegung des Marktes Kleinwallstadt auf das Amt für Digitalisierung, Breitband und 

Vermessung Aschaffenburg vom 13. Februar 2020 wird nach Anhörung der Eigentümer ge-

mäß § 47 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 

September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der jeweils geltenden Fassung, für das Gebiet des 

Bebauungsplans „Südlich Hofstetter Straße V“ die Umlegung eingeleitet. 

 

Die Umlegung führt die Bezeichnung „Südlich Hofstetter Straße V“. 

 

Im Umlegungsgebiet liegen 

- die Flurstücke 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 

1189, 1305, 1307, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 

1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 

1334, 1335, 1336, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 

3592, 3593 der Gemarkung Kleinwallstadt ganz,  

- das Flurstück 1708 der Gemarkung Kleinwallstadt teilweise. 
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Das Umlegungsgebiet wird begrenzt: 

Im Osten, 

beginnend am südwestlichen Grenzpunkt vom Bebauungsplan „Südlich Hofstetter Straße IV 

ca. 80 Meter nach Süden, dann abknickend Richtung Westen ca. 95 Meter. Nun wieder ca. 

84 Meter nach Süden. 

Im Süden, 

der Grenze der Bewirtschaftung nach Nordwesten hin ca. 99 Meter folgen, dann nach Nor-

den ca. 4 Meter. Nun Richtung Westen auf den südöstlichen Grenzpunkt vom Grundstück 

„Bayreuther Straße 5“. 

Im Westen, 

entlang der Ortsrandbebauung nach Norden ca. 158 Meter auf den südwestlichen Grenz-

punkt von Anwesen „Würzburger Straße 11“. 

Im Norden,  

in Richtung Südosten der Verlängerung der nördlichen Grenze des Weges ca. 59 Meter fol-

gen. Nun nach Nordosten ca. 43 Meter auf den südwestlichen Grenzpunkt vom Grundstück 

„Berliner Ring 36“. Der südlichen Grenze des Grundstücks nach Osten hin ca. 28 Meter bis 

zum Auftreffen auf die Straße folgen. Hier ca. 13 Meter weiter in südöstlicher Richtung auf 

den südwestlichen Grenzpunkt vom Grundstück „Ansbacher Straße 2“. Zum Schluss der 

Ortsrandbebauung nach Südosten ca. 43 Meter folgend bis zum Ausgangspunkt, dem süd-

westlichen Grenzpunkt vom Bebauungsplan „Südlich Hofstetter Straße IV. 

 

Die genaue Abgrenzung des Gebietes ist in der anliegenden Übersichtskarte dargestellt. Die 

Übersichtskarte ist Bestandteil des Umlegungsbeschlusses. Ferner wird auf das beigefügte 

Luftbild verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 3 -

Das Umlegungsverfahren ist einzuleiten, damit im Rahmen der Bodenordnung nach §§ 45 ff 

BauGB nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung des Umlegungs-

gebietes zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Der bisherige Grundstückszu-

schnitt und die mangelnde Erschließung lassen eine derartige Nutzung nicht zu. 

Die Bekanntmachung ist unter folgender Adresse im Internet veröffentlicht: 

 www.kleinwallstadt.de (aktuelle Neuigkeiten) 

 

Klingenberg a.Main, 26. Mai 2020 
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Aschaffenburg 
- Außenstelle Klingenberg a.Main - 

 

 

 

 

Reus 
Vermessungsoberrat 

 

 

Zum Umlegungsbeschluss wird folgendes ausgeführt: 

 

Einsichtnahme in die Übersichtskarte: 

Die Übersichtskarte zum Umlegungsbeschluss liegt in der Zeit vom  

18. Juni 2020 bis 20. Juli 2020 

im Rathaus Kleinwallstadt, Hauptstraße 2, 63839 Kleinwallstadt 

während der Dienststunden öffentlich aus. 

 

Beteiligte: 

Nach § 48 BauGB sind in dem Umlegungsverfahren Beteiligte: 

1. Die Eigentümer der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke bzw. Flurstücke. 

2. Die Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen oder durch Eintragung gesicherten Rech-

tes an einem im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstück oder an einem das Grundstück 

belastenden Recht. 

3. Die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem Grundstück oder an 

einem das Grundstück belastenden Recht, eines Anspruchs mit dem Recht auf Befriedi-

gung aus dem Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb, Besitz oder 
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zur Nutzung des Grundstücks berechtigt oder den Verpflichteten in der Benutzung des 

Grundstücks beschränkt.  

4. Der Markt Kleinwallstadt. 

5. Die Bedarfsträger (unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 5 BauGB). 

6. Die Erschließungsträger (unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 5 BauGB). 

Die unter Nummer 3 bezeichneten Personen werden zu dem Zeitpunkt Beteiligte, an dem 

die Anmeldung ihres Rechts dem Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Aschaffenburg zugeht. 

Wechselt die Person eines Beteiligten während des Umlegungsverfahrens, so tritt sein 

Rechtsnachfolger nach § 49 BauGB in dieses Verfahren in dem Zustand ein, in dem es sich 

im Zeitpunkt des Übergangs des Rechtes befindet.  

 

Aufforderung: 

Es wird aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteili-

gung am Umlegungsverfahren berechtigen, innerhalb eines Monats nach dieser Bekannt-

machung beim Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Aschaffenburg, 

Stengerstraße 2, 63741 Aschaffenburg oder bei der  Außenstelle Klingenberg a.Main, 

Wilhelmstraße 90, 63911 Klingenberg a.Main, anzumelden (§ 50 Abs. 2 BauGB). 

 

Hinweise: 

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nach Ablauf einer vom Amt 

für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Aschaffenburg gesetzten Frist glaubhaft ge-

macht, so muss ein Berechtigter die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gegen 

sich gelten lassen, wenn das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Aschaffenburg das bestimmt (§ 50 Abs. 3 BauGB). 

Der Inhaber eines Rechts, das aus dem Grundbuch nicht ersichtlich ist, aber zur Beteiligung 

am Umlegungsverfahren berechtigt, muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetrete-

nen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist 

durch Bekanntmachung des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 50 Abs. 4 

BauGB). 

 

Verfügungs- und Veränderungssperre: 

Nach § 51 BauGB dürfen von der Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses bis zur Be-

kanntmachung der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans im Umlegungsgebiet nur mit 
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schriftlicher Genehmigung des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Aschaffenburg: 

1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück und über Rechte an einem 

Grundstück getroffen oder Vereinbarungen abgeschlossen werden, durch die einem an-

deren ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung eines Grundstücks oder 

Grundstücksteiles eingeräumt wird, oder Baulasten neu begründet, geändert oder aufge-

hoben werden; 

2. erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich wertsteigernde, sonstige 

Veränderungen der Grundstücke vorgenommen werden; 

3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, aber wertsteigernde bauliche 

Anlagen errichtet oder wertsteigernde Änderungen solcher Anlagen vorgenommen wer-

den; 

4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bauliche Anlagen errichtet oder 

geändert werden. 

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 

sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 

von der Veränderungssperre nicht berührt. 

 

Vorkaufsrecht: 

Im Umlegungsgebiet steht dem Markt Kleinwallstadt nach § 24 BauGB beim Kauf von 

Grundstücken ein Vorkaufsrecht zu. 

 

Betretungsrecht: 

Eigentümer und Besitzer der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke haben nach 

§ 209 Abs. 1 BauGB zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur Vorberei-

tung der von ihnen zu treffenden Maßnahmen Grundstücke betreten und Vermessungen 

oder ähnliche Arbeiten ausführen. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen den Umlegungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim  

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Aschaffenburg, Stengerstraße 2, 63741 
Aschaffenburg oder bei der  
Außenstelle Klingenberg a.Main, Wilhelmstraße 90, 63911 Klingenberg a.Main  



 

 

- 6 -

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen1 Form einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemes-
sener Frist sachlich nicht entschieden werden, kann Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
gestellt werden. Der Antrag ist beim  

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Aschaffenburg, Stengerstraße 2, 63741 
Aschaffenburg oder bei der  
Außenstelle Klingenberg a.Main, Wilhelmstraße 90, 63911 Klingenberg a.Main  

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen1 Form einzureichen. Über den Antrag entscheidet das  

Landgericht Würzburg, Kammer für Baulandsachen, Ottostraße 5, 97070 Würzburg.  

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der 
Einlegung des Widerspruchs gestellt werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des 
Falls eine kürzere Frist geboten ist. Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, ge-
gen den er sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird, 
und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Be-
weismittel angeben, die zur Rechtfertigung des Antrags dienen. 

 

 

 

 

Reus 
Vermessungsoberrat 

 

                                  
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähe-
re Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz des Landesamtes 
f. Digitalisierung, Breitband und Vermessung und der Ämter f. Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
(www.vermessung.bayern.de/rechtsbehelf.html bzw. der Bayerischen Justiz (www.justiz.bayern.de). 

 


